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Heinz Schmid 

Betrieblicher Arbeitsschutz – ein Feld für 
die Normung?
Anders als bei den europäischen Binnenmarktricht-

linien, die der Sicherstellung des freien Warenverkehrs 

dienen und von den Mitgliedern der Europäischen 

Union (EU) 1:1 umzusetzen sind (vollständige Harmo-

nisierung), geben europäische Richtlinien zur Sozial-

gesetzgebung den Mitgliedsstaaten der EU lediglich 

Mindeststandards vor. D. h., in der Sozialpolitik steht 

es dem einzelnen EU-Mitglied frei, national über die 

in europäischen Richtlinien formulierten Mindestanfor-

derungen hinausgehende Forderungen festzulegen. 

Damit ist sichergestellt, dass die jeweilige Sozialgesetz-

gebung in angemessener Weise auf bestehende natio-

nale Unterschiede reagieren kann. 

Der in Deutschland vereinbarte, so genannte Gemein-

same Deutsche Standpunkt (GDS) [1] zielt darauf, die-

sen von der EU eingeräumten nationalen Handlungs-

spielraum im Bereich des betrieblichen Arbeitsschutzes 

zu wahren und sich die eigenen nationalen Gestaltungs-

möglichkeiten nicht durch Normen einschränken zu 

lassen. Da die europäische und internationale Normung 

zunehmend in Bereiche vorstößt, die in Deutschland 

durch Vorschriften und Regeln des Staates sowie der 

Unfallversicherung abgedeckt sind, führt das in der 

Praxis dazu, dass neben dem Staat und den Unfallver-

sicherungsträgern – entgegen der Intention des Leit-

linienpapiers zur Neuordnung des Vorschriften- und 

Regelwerks im Arbeitsschutz [2] – die Normungsorga-

nisationen als „dritter Regelsetzer“ zunehmend an Ein-

fluss gewinnen. Mit dieser Entwicklung wird die Ziel-

setzung des GDS aktueller denn je.

Europäische Rechtsgrundlagen
In der EU wird der Arbeitsschutz über zwei verschiedene 
Rechtsbereiche geregelt. Ein Rechtsbereich betrifft die 
einheitliche Produktsicherheit über eine Angleichung 

nationaler Rechtsvorschriften (Artikel 114 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union – AEUV), 
ein zweiter behandelt den betrieblichen Arbeitsschutz 
(Artikel 153 AEUV).

Artikel 114 AEUV – Angleichung der Rechtsvorschriften 
Artikel 114 des EG-Vertrages regelt den europäischen 
Binnenverkehr. Die von der Europäischen Kommission 
entwickelte Strategie zur Vollendung des gemeinsamen 
Marktes dient – gestützt insbesondere auf Artikel 114 – 
dazu, die Rechtsvorschriften anzugleichen und Handels-
hemmnisse abzubauen (vollständige Harmonisierung), 
um innerhalb der EU einen freien Warenverkehr sicher-
zustellen (Anmerkung: Artikel 114 betrifft auch den 
freien Verkehr von Personen, Dienstleistungen und Ka-
pital). 

Die Europäische Union erlässt auf Basis dieses Arti-
kels so genannte Binnenmarkt-Richtlinien, die von den Mit-
gliedsstaaten 1:1 in nationales Recht umzusetzen sind. 
Kein Mitgliedsstaat darf Forderungen aufstellen, die un-
ter oder über dem von der EU mit diesen Richt linien vor-
gegebenen Sicherheitsniveau von technischen Produk-
ten liegen. D. h., dem EU-Recht entgegenlaufende natio-
nale Gesetze sind von den Mitgliedsstaaten zurückzu-
ziehen. (Anmerkung: Bis zur Etablierung eines freien 
Warenverkehrs innerhalb Europas war es jedem einzel-
nen Mitgliedsstaat erlaubt, sein eigenes Sicherheitsni-
veau festzulegen und bei importierten Maschinen Nach-
rüstungen zu verlangen. In Deutschland wurde dieses 
nationale Sicherheitsniveau von der gesetzlichen Un-
fallversicherung u. a. über Unfallverhütungsvorschrif-
ten festgelegt).

Zur Konkretisierung der in den Richtlinien nach dem 
so genannten New Approach (neuer Ansatz) allgemein 
formulierten technischen Anforderungen werden auf 
Initiative der Europäischen Kommission so genannte 
mandatierte Normen von CEN/CENELEC* erstellt und von 
den nationalen Normungsinstitutionen in ihr Normen-
werk übernommen. Diese mandatierten Normen dienen 

* CEN/CENELEC:
CEN = Comité Européen de Normalisation (Europä ische Komitee für Nor-
mung);
CENELEC = Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (Europä-
ische Komitee für elektrotechnische Normung).
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der Harmonisierung des Binnenmarktes und bieten dem 
Hersteller und dem Käufer die Gewähr, dass technische 
Produkte, die nach diesen Normen gebaut wurden, si-
cher betrieben werden können, im Einklang mit den 
europäischen Richtlinien stehen und somit in Europa 
frei gehandelt werden dürfen (Vermutungswirkung). 
Das harmonisierte Sicherheitsniveau ist für technische 
Produkte, wie Maschinen, Anlagen oder Arbeitsmittel, 
die innerhalb der EU produziert oder in Verkehr ge-
bracht werden, ebenso maßgebend, wie für aus Nicht-
EU-Staaten in die Union importierte technische Erzeug-
nisse. 

Artikel 153 AEUV – Sozialpolitik 
Artikel 153 AEUV ist die Basis für Richtlinien, die die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer 
am Arbeitsplatz (Betrieblicher Arbeitsschutz) im Blick-
feld haben. Auch zu Artikel 153 hat die Europäische 
Union Richtlinien erlassen. Die Richtlinie 89/391/EWG des 
Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnah-
men zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschut-
zes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (die so genannte Arbeits-
schutz-Rahmenrichtlinie) bildet den Rahmen der europä-
ischen Arbeitsschutzgesetzgebung. Sie wurde in Deutsch-
land mit dem Arbeitsschutzgesetz in nationales Recht 
übernommen. Es folgten zahlreiche auf der EU-Rahmen-
richtlinie basierende Einzelrichtlinien zum Arbeits-
schutz, die in Deutschland als Verordnungen umgesetzt 
wurden (z. B. Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitsstät-
tenverordnung, Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher 
optischer Strahlung). 

Die Richtlinien auf Basis von Artikel 153 beinhalten 
– anders als die oben genannten Binnenmarkt-Richt-
linien – lediglich Mindestvorschriften. D. h., die Mitglied-
sstaaten der Europäischen Union sind verpflichtet, die 
in den Europäischen Richtlinien enthaltenen Mindest-
anforderungen in nationales Recht zu übernehmen. Es 
bleibt allerdings den Einzelstaaten vorbehalten, über 
diese Mindestanforderungen hinauszugehen, also stren-
gere Maßstäbe anzulegen. Die europäische Gesetzge-
bung hat diese nationalen Unterschiede im Sozialbe-
reich ganz bewusst zugelassen. Eine vollständige Harmo-
nisierung ist auf dem Gebiet der Sozialpolitik – und 
dazu gehört der betriebliche Arbeitsschutz – nicht ge-
wollt.

Die europäischen, aber auch die internationalen Nor-
mungsorganisationen haben entsprechende Resolutio-
nen beziehungsweise so genannte „Guides“ veröffent-
licht, die auf diese stark eingeschränkte Rolle der Nor-
mung im Bereich des betrieblichen Arbeitsschutzes 
hinweisen (z. B. CEN/CENELEC Resolution 22/1997 [3]). 

Nationale Vereinbarung zur Normung im Bereich 
des betrieblichen Arbeitsschutzes: Der Gemeinsame 
Deutsche Standpunkt (GDS)
Mit dem Gemeinsamen Deutschen Standpunkt (GDS) [1] 
haben sich Bund, Länder, Unfallversicherung, Sozial-
partner und das Deutsche Institut für Normung (DIN) 

bereits 1993 verpflichtet, zu europäischen Richtlinien 
im Bereich des betrieblichen Arbeitsschutzes keine euro-
päischen Normen zu initiieren. Ausnahmen sind nur für 
Normen vorgesehen, die einer einheitlichen Begrifflich-
keit oder der Vergleichbarkeit von Messergebnissen die-
nen. Ziel des GDS war damals wie heute, dem Staat sowie 
der gesetzlichen Unfallversicherung (mit seiner paritä-
tisch mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern be-
setzten Selbstverwaltung) den Handlungsspielraum für 
betriebliche Prävention zu überlassen und nicht privaten 
Normungsorganisationen. 

Einleitend heißt es in der Vereinbarung zum GDS von 
1993: „Die internationale und europäische Normung stoßen in 
Bereiche vor, die in der Bundesrepublik Deutschland durch 
Rechtsvorschriften und konkretisierende technische Regeln bzw. 
Unfallverhütungsvorschriften abgedeckt sind“ [1]. Schon da-
mals zeichnete sich eine Entwicklung ab, die heute ak-
tueller denn je ist. Seit der Verabschiedung des GDS hat 
sich das für den Arbeitsschutz relevante Normungs-
geschehen – nicht zuletzt bedingt durch die Globalisie-
rung – zunehmend von der europäischen auf die inter-
nationale Bühne verlagert. Vor diesem Hintergrund sind 
die den GDS tragenden Institutionen, die in der Kommis-
sion Arbeitsschutz und Normung (KAN), maßgeblich 
vertreten sind, bestrebt, den geänderten Rahmenbedin-
gungen Rechnung zu tragen und den GDS weiterzuent-
wickeln. Auch wenn der GDS zurzeit in Teilen inhaltlich 
diskutiert wird, wird diese Vereinbarung nach derzeiti-
gem Stand im Kern erhalten bleiben. 

Nationale Umsetzung europäischen Arbeitsschutz-
rechts 
Die Normadressaten des europäischen Rechts sind die 
einzelnen Mitgliedsstaaten der EU. Die nationale Umset-
zung und Konkretisierung europäischer Arbeitsschutz-
richtlinien nach Artikel 153 AEUV (Betrieblicher Ar-
beitsschutz) werden in Deutschland in erster Linie vom 
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Gesetzgeber vorgenommen. 
Nach der Philosophie des 
deutschen Gesetzgebers ist 
das Arbeitsschutzrecht mit 
seinen Gesetzen, Verordnun-
gen und Technischen Regeln 
abschließend und für die be-
triebliche Praxis ausreichend 
konkret. 

Die gesetzliche Unfallver-
sicherung – zweiter Regel-
setzer in Deutschland
Eine Besonderheit im Arbeits-
schutz in Deutschland ist der 
Dualismus. Neben dem Staat 
kann auch die gesetz liche 
Unfallversicherung auf der 
Grundlage des Sozialgesetz-
buches Teil VII verbindliche 
Vorschriften erlassen – wenn 
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auch inzwischen nur (noch) in eingeschränktem Um-
fang und in enger Abstimmung mit dem Staat. Da neben 
kann die Unfallversicherung Regeln und Informationen 
als gezielte Handlungshilfen für unterschied liche be-
triebliche Akteure sowie bestimmte Tätigkeiten, Arbeits-
plätze und Verfahren erstellen. Eine klare Auf-
gabenteilung zwischen Staat und Unfallversicherung 
wurde im gemeinsamen, zwischen Bund, Ländern, Un-
fallversicherungsträgern und Sozialpartnern am 31. Au-
gust 2011 verabschiedeten „Leitlinienpapier zur Neuord-
nung des Vorschriften- und Regelwerks im Arbeitsschutz“ [2] 
verankert. Konkret heißt es in dem Papier: „Die Herstel-
lung eines verständlichen, überschaubaren und abgestimmten 
Vorschriften- und Regelwerkes ist … mit dem Unfallversiche-
rungsmodernisierungsgesetz (UVMG) als dauerhafte rechtliche 
Verpflichtung für Bund, Länder und Unfallversicherungsträger 
festgeschrieben worden …“. Von einem dritten Regelsetzer 
im Bereich des betrieblichen Arbeitsschutzes, wie zum 
Beispiel von Normungsorganisationen als Regel set-
zende Institutionen, ist im genannten Leitlinienpapier 
an keiner Stelle die Rede. Das ist kein Zufall.

Auslegung der DIN 820 (Normungsarbeit) in beson-
deren Fällen [4]
Der GDS in Deutschland wurde durch den DIN-Präsidial-
beschluss 4/96 (Anmerkung: das Präsidium des Deut-
schen Institut für Normung e.V. ist das höchste Gremium 
im DIN) untermauert, und im Präsidialbeschluss 7/2011 
erneut bekräftigt. Der Präsidialbeschluss 14/2012 „Aus-
legung der DIN 820 in besonderen Fällen“ hat die frühe-
ren Beschlüsse abgelöst und besagt, dass die in der KAN 
vertretenen Institutionen als wesentliche interessierte 
Kreise einen Normentwurf mit dem so genannten „Ge-
schlossenen Votum“ ablehnen können, wenn sich der 
Entwurf gegen die Interessen der in der KAN vertretenen 
Institutionen richtet. Das kann bei Inhalten zum be-
trieblichen Arbeitsschutz der Fall sein. Das Deutsche 
Institut für Normung (DIN) hat sich dann auf europä-

ischer oder internationaler Ebene bei einer Abstimmung 
zur Norm zu enthalten. Das bedeutet nicht zwangsläu-
fig, dass Normungsvorhaben nach Ablehnung durch 
Deutschland auf europäischer oder internationaler 
Ebene gestoppt werden. Viele Mitgliedsländer verfolgen 
hier meist andere Interessen. Wird das Normvorhaben - 
ungeachtet des deutschen Votums – weiter vorangetrie-
ben, ist gleichwohl die Beteiligung von Arbeitsschutz-
experten an der Normerarbeitung unter Mitwirkung der 
KAN möglich und auch sinnvoll [5]. Im GDS heißt es kon-
kret dazu: „An … Normungsvorhaben, die entgegen dem deut-
schen Votum in Gang gesetzt worden sind, ist unter Beteiligung 
der in Abschnitt I genannten Stellen (Anmerkung: gemeint 
sind die den GDS tragenden Arbeitsschutzkreise) in der 
Weise mitzuwirken, dass das festzulegende Sicherheitsniveau 
möglichst das nationale Niveau nicht unterschreitet“. 

Eine Mitwirkung gilt dann selbstverständlich umso 
mehr für Normenvorhaben mit Regelungen zum be-
trieblichen Arbeitsschutz, denen die in der KAN vertre-
tenen Kreise in Ausnahmefällen und nach Einzelprü-
fung ausdrücklich zugestimmt haben. Der GDS schließt 
also entgegen der häufig geäußerten Auffassung eine 
Mitarbeit deutscher Arbeitsschutzexperten an diesen 
Normungsvorhaben nicht aus! Die KAN hat die Grenzen 
und Spielräume für betriebliche Arbeitsschutznormung 
in ihrem KAN-Brief 2/2009 veröffentlicht [6].

In der Praxis sind diese besonderen Fälle nach DIN 
820 eher selten geltend gemacht worden. Das liegt unter 
anderem daran, dass Grenzfälle meist im Vorfeld zwi-
schen dem zuständigen Normungsgremium und der 
KAN einvernehmlich gelöst werden konnten, es also nur 
in Ausnahmen der „Notbremse“ durch Anwendung des 
oben genannten Präsidialbeschlusses 14/2012 bedurfte. 
Der von verschiedener Seite erhobene Vorwurf, der Ar-
beitsschutz hemme wichtige technologische Entwick-
lungen, führt an dieser Stelle eindeutig ins Leere.

Grenzfälle entstehen häufig im Schnittbereich zwi-
schen Produktanforderungen und betrieblichem Um-

Entdecken Sie die nächste Generation unserer
ESD-Berufsschuhe und ESD-Sicherheitsschuhe!
Mit rutschhemmender Spezialsohle!

A+A Halle 3 Stand H34

SCHÜRR Schuhvertrieb GmbH  
Lohbachstrasse 19  95126 Schwarzenbach a.d. Saale 
info@schuerr.de  Telefon 09284 95 01 0  Fax 09284 95 01 70 
www.schuerr.de
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gang mit dem Produkt. Enthält zum Beispiel eine Pro-
duktnorm zu einer bestimmten Maschine Hinweise auf 
deren Wartung und Prüfung, sind das wichtige Informa-
tionen für die Benutzerinformationen für den Betreiber 
der Maschine. Die Hinweise sind zwar ein Feld des be-
trieblichen Arbeitsschutzes, aber Informationen zu War-
tung und Prüfung sind für den sicheren und optimalen 
innerbetrieblichen Einsatz der Maschine von großer Be-
deutung. Der Hersteller garantiert sozusagen bei Einhal-
ten der Wartungsintervalle und Prüffristen den sicheren 
und einwandfreien Einsatz der Maschine und schließt 
so Gefährdungen für Mitarbeiter aus. Es gibt also in der 
Tat Fälle, in denen solche Normen trotz enthaltener Re-
gelungen zum betrieblichen Arbeitsschutz für die Prak-
tiker sinnvoll sind. An diesen Stellen bedarf es einer ge-
meinsamen Abstimmung zwischen den Normungsgre-
mien und den in der KAN vertretenen Kreise.

Sicherheitstechnische Normung – ein wichtiger 
 Eckpfeiler des Arbeitsschutzes!
Um Missverständnissen vorzubeugen, sei darauf verwie-
sen, dass die sicherheitstechnische Normung für den 
Staat und die gesetzliche Unfallversicherung ein Eckpfei-
ler ihrer Präventionsarbeit darstellt. Die Selbstverwaltung 
der gesetzlichen Unfallversicherung hat die Bedeutung 
der sicherheitstechnischen Normung für den Arbeits-
schutz in ihrem Positionspapier zur Prävention vom 1. De-
zember 2008 erneut bekräftigt. Dort heißt es: „Wir bringen 
uns in die nationale, europäische und internationale Entwick-
lung der Prävention ein, insbesondere in der Prüfung, Zertifizie-
rung und Normung“. Im Jahre 2012 waren über 700 Exper-
ten der Unfallversicherung in mehr als 1300 Gremien des 
DIN, CEN/CENELEC und ISO aktiv an der Normung betei-
ligt. In rund 160 Normungsgremien hatten Fachleute der 
Unfallversicherung eine Leitungsfunktion inne.

Nach dem Sozialgesetzbuch VII hat die gesetzliche 
Unfallversicherung den Auftrag, mit allen geeigneten 
Mitteln Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten. Erfahrungs-
gemäß ist Prävention am wirkungsvollsten, wenn sich 
taugliche Maßnahmen an der „Gefahrenquelle“ realisie-
ren lassen. Das besondere fachliche Interesse der Unfall-
versicherung an der sicherheitstechnischen Normung 
besteht darin, das Wissen und die Erfahrungen ihrer 
Arbeitsschutzexperten unterschiedlichster Disziplinen 
und verschiedenster branchenspezifischer Ausrichtung 
zu nutzen und sicherheitstechnisches Know-how bereits 
bei der Konstruktion und Herstellung von Maschinen 
und Geräten „einzubauen“. 

Durch die Mitwirkung in nationalen, europäischen 
und internationalen Normungsgremien gewinnen die 
Arbeitsschutzexperten zudem frühzeitig Kenntnisse 
über neueste technologische Entwicklungen (Trends) in 
den unterschiedlichsten Branchen. Die sicherheitstech-
nischen Erkenntnisse aus diesen Entwicklungen fließen 
wiederum in die Präventionsausschüsse der Unfallver-
sicherung (zum Beispiel die bei der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung – DGUV eingerichteten Fach-

bereiche) und Arbeitsschutzgremien des Staates (zum 
Beispiel in den Ausschuss für Betriebssicherheit – ABS) ein.

Die sicherheitstechnische Normung stellt in Bezug 
auf den GDS somit in keiner Weise ein Spannungsfeld 
dar, da sicherheitstechnische Normen nicht Gegenstand 
des GDS sind. 

Außerhalb der „klassischen Normung“ sind in den 
letzten Jahren zunehmend „normähnliche Produkte“, 
so genannte „Spezifikationen“, am Markt aufgetaucht, 
die von Normungsorganisationen erstellt werden. Die 
Spezifikationen waren ursprünglich dazu gedacht, 
schnelllebigen Branchen, wie dem IT-Bereich oder dem 
E-Business, gerecht zu werden. In Deutschland titulieren 
diese normähnlichen Spezifikationen unter der Bezeich-
nung DIN SPEC. DIN SPEC Veröffentlichungen basieren 
u. a. auf Vornormen und Fachberichten. Auch auf inter-
nationaler und europäischer Ebene gibt es solche Spezi-
fikationen außerhalb der klassischen Norm. Sie werden 
bei ISO als PAS (Publicly Available Specifications) und bei 
CEN als CWA (CEN Workshop Agreements) bezeichnet. 
Diese Spezifikationen entstehen in einem verkürzten 
Verfahren und müssen nicht im Konsens mit den inte-
ressierten Kreisen erstellt sein. Nach Auffassung der KAN 
sind CWA und PAS grundsätzlich nicht geeignet, Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzaspekte zu regeln. Da diese 
Produkte zunehmende Akzeptanz am Markt finden und 
die Zahl veröffentlichter Spezifikationen, die Arbeits-
schutzbelange tangieren, stetig steigt, hat die KAN ein 
Positionspapier [7] entwickelt. Dieses Positionspapier 
soll dazu dienen, Arbeitsschutzinteressen, die in den da-
für zuständigen Gremien meist außer Acht gelassen wer-
den, durchzusetzen. Das Papier bietet weiterhin eine 
Hilfe für Arbeitsschutzexperten im praktischen Umgang 
mit PAS und CWA-Veröffentlichungen.

Die EU hat in einer Verordnung zur europäischen 
Normung [8] den Vorrang der Normen vor so genannten 
„Konsortialdokumenten“ – dazu gehören CWA-, PAS- 
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und DIN SPEC-Produkte – 
noch einmal bekräftigt. Kon-
kret heißt es in der Verord-
nung unter (31) „Technische 
Spezifikationen, die nicht von 
europäischen Normungsorgani-
sationen angenommen wurden, 
haben nicht den gleichen Status 
wie europäische Normen“.

Zusammenfassung und 
Diskussion 
Aus Sicht des Arbeitsschut-
zes sind Normen seit jeher 
wichtige Quellen, die den 
Stand der Sicherheitstech-
nik wiedergeben. Ebenso ist 
die Mitarbeit bei der Ent-
wicklung von Normen in in-
ternationalen, europäischen 
oder nationalen Normungs-

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
Sc

hm
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 2

01
4 

- (
ht

tp
://

w
w

w
.s

is
di

gi
ta

l.d
e)

 0
5.

03
.2

01
4 

- 1
4:

30
58

70
13

05
38

79
Lizenziert für Kommission Arbeitsschutz und Normung KAN.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.



FA C H B E I T R Ä G E
Normung

    444

sicher ist sicher – Arbeitsschutz aktuell  444   10 ·  2013484

gremien für den Arbeitsschutz von zentraler Bedeutung. 
Die Sicherheit kann unter Mitwirkung der Arbeitsschüt-
zer in die Norm mit „eingebaut“ werden. 

Die Grenzen der Normung liegen national im Bereich 
des betrieblichen Arbeitsschutzes. Der Gemeinsame 
Deutsche Standpunkt – GDS lässt Normung in diesem 
Bereich nur in eng definierten Ausnahmefällen zu. Die 
Festlegungen zum Beispiel von Grenzwerten am Arbeits-
platz sind dem Staat vorbehalten. Im Normungspoliti-
schen Konzept der Bundesregierung [9] von 2009 heißt 
es dazu: „Normen dürfen … keine qualitativen oder quantita-
tiven (Ziel-)Vorgaben (wie z. B. gesundheitlich relevante stoff-
liche Grenzwerte) enthalten, soweit der Gesetzgeber diese in den 
Rechtsvorschriften selbst regelt. Durch die aktive, unmittelbare 
Mitarbeit der öffentlichen Hand in der Normung und Standar-
disierung stehen hoheitliche Anforderungen, ... nicht zur Dis-
position“. Der betriebliche Arbeitsschutz ist somit in 
Deutschland für den Staat und die Unfallversicherung 
ein weiterer, (mit-)entscheidender Eckpfeiler des Ar-
beitsschutzes.

Die EU hat die europäische Sozialgesetzgebung be-
wusst nicht harmonisiert. Die Verschiedenheit der sozi-
alen Sicherungssysteme innerhalb der EU ist gewollt. 
Auch wenn viele andere europäische Staaten, Normen 
mit betrieblichem Arbeitsschutz zur Konkretisierung 
ihrer Arbeitsschutzvorschriften heranziehen, so ist 
Deutschland nicht das „Gallische Dorf“, das zum Leid-

wesen der anderen EU-Staaten einen Sonderweg be-
schreitet. Der deutsche Weg ist vielmehr die konse-
quente Weiterverfolgung der von der EU-Kommission 
vorgegebenen Richtung für die nationale Ebene. 

Die konkrete und grundsätzliche Frage an dieser 
Stelle lautet: „Ist es im Sinne der Betriebe und Beschäf-
tigten in Deutschland, dass „anonyme“ europäische oder 
internationale Normenorganisationen Festlegungen für 
den betrieblichen Arbeitsschutz treffen? Oder ist es nicht 
besser, diese Festlegungen den Akteuren zu überlassen, 
die auf betrieblicher Ebene agieren?“ Mit der Preisgabe 
des GDS würde der deutsche Arbeitsschutz ein wichtiges 
Steuerungsinstrument aus der Hand geben und es den 
unterschiedlichsten Interessengruppen überlassen, qua-
litative und quantitative Vorgaben für die betrieblichen 
Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz festzulegen. Es 
wäre dann nicht – wie bisher – sichergestellt, dass die 
wichtigsten Akteure auf betrieblicher Ebene, nämlich 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, angemessen eingebun-
den sind. Denn der Einfluss der Arbeitnehmer- und Ar-
beitgebervertreter in den europäischen und internatio-
nalen Normungsgremien ist auf Grund der dortigen 
Kräfteverteilung wesentlich geringer als in den Gremien 
der Unfallversicherung, in denen die Sozialpartner eine 
tragende Rolle spielen. Auch der Staat sorgt in seinen 
Ausschüssen dafür, dass die Arbeitnehmer- und Arbeit-
gebervertreter an Entscheidungsprozessen beteiligt wer-
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den, nicht zuletzt, um die nötige Akzeptanz des staatli-
chen Arbeitsschutzrechts in den Betrieben zu erzielen. 

Die Industrie und insbesondere global agierende Un-
ternehmen, haben ein verständliches Interesse an ein-
heitlichen Festlegungen, um weltweit leichter agieren 
zu können. Was die Sicherheit von Produkten angeht, 
gibt es – wie oben bereits ausreichend dargelegt – an 
dieser Stelle keine Divergenz zwischen dem Arbeits-
schutz und der Normung. Wenn es aber um betriebliche 
Festlegungen, wie die Anpassung von Grenzwerten geht, 
ist das Prinzip der EU-Kommission, dafür lediglich Min-
destanforderungen festzulegen und darüber hinausge-
hende nationale Besonderheiten zuzulassen, der rich-
tige Weg und nicht globale Festlegungen von Grenzwer-
ten, an deren Entwicklung nicht alle betroffenen Kreise 
teilgenommen haben – sei es aus Gründen der fehlen-
den Fachleute oder der begrenzten finanziellen Spiel-
räume. Die Mitwirkung in Normungsgremien ist nicht 
zum Null tarif zu haben und insbesondere bei einer Be-
teiligung an europäischen und internationalen Nor-
mungsvorhaben mit hohen Kosten und einem hohen 
Zeitaufwand verbunden.

Einheitliche Sozialstandards in Europa gewünscht? 
Derzeit gibt es seitens der Europäischen Kommission 
keine Bestrebungen, die Sozialstandards in Europa anzu-
gleichen. Auch seitens der Mitgliedsstaaten gibt es keine 
Überlegungen in diese Richtung. Wenn also keine Har-
monisierung im Sozialbereich gewollt ist, gibt es keinen 
Grund, sich für eine Angleichung sozialer Standards 
durch Normen einzusetzen. Dabei ist insbesondere zu 
berücksichtigen, dass Normungsorganisationen in ers-
ter Linie von Industrieverbänden getragen werden, die 
keine sozialen, sondern wirtschaftliche Interessen ver-
folgen. 

Die Schwierigkeit der Betriebe
Betriebe stehen häufig vor dem Problem, dass sie – ne-
ben dem Arbeitsschutzrecht des Staates und der Unfall-
versicherung – parallel mit nationalen, europäischen 
und internationalen Normen konfrontiert werden. Die 
Vielfalt, aber auch die unterschiedlichen Verbindlichkei-
ten dieser Rechts- und Regelquellen sind selbst für Fach-
leute oft verwirrend. Noch komplizierter wird es für die 
Betriebe, wenn die von den genannten Regelsetzern ge-
stellten Anforderungen unterschiedliche Niveaus ver-
langen. Dann sind Betriebe vor eine Aufgabe gestellt, die 
sie alleine meist nicht lösen können. 

Die neue Philosophie des Gesetzgebers bei der Ar-
beitsschutzgesetzgebung in Deutschland zielt darauf 
ab, Doppelregelungen zu vermeiden. Das gilt umso 
mehr für Doppel- oder Dreifachregelungen mit unter-
schiedlichen Sicherheitsniveaus. Diese konsequente Vor-
gehensweise des Staates, die nicht nur die Rechtsetzung 
der Unfallversicherung, sondern auch die Regelsetzung 
der Normung betrifft, ist im Sinne der Betriebe und der 
Arbeitnehmer. Der Staat versucht Doppelregelungen in 
der Norm damit zu „neutralisieren“, dass er in seinen 

Technischen Regeln – mit Ausnahme von Normen zu 
Messverfahren oder solchen zur Vereinheitlichung von 
Begriffen - weitestgehend darauf verzichtet, auf Normen 
zu verweisen, die betrieblichen Arbeitsschutz regeln. So 
hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) zu Beginn der Erarbeitung der neuen techni-
schen Regel für Arbeitsstätten „Beleuchtung“ (ASR 3.4) 
klar formuliert, dass es in der neuen – inzwischen gülti-
gen ASR keinen Verweis auf die Beleuchtungsnorm DIN 
EN 12 464 Licht und Beleuchtung, Teil 1: Beleuchtung von Ar-
beitsstätten in Innenräumen zulässt. Ganz anders war das 
noch in der alten Arbeitsstätten-Richtlinie „Künstliche 
Beleuchtung“ (ASR 7/3) aus den 70er Jahren. In der alten 
ASR wurde zur Konkretisierung des staatlichen Rechts 
und des Rechts der Unfallversicherung auf verschiedene 
Teile der DIN 5035 „Beleuchtung mit künstlichem Licht“ 
verwiesen. Diese Normen enthielten umfassende Anteile 
zu betrieblichem Arbeitsschutz. Das ist heute zu Recht 
völlig anders.

Die vor einigen Jahren von der Bundesregierung poli-
tisch gewollte „Verschlankung“ des Arbeitsschutzrechts 
hat bei den Unternehmen viele Hoffnungen geweckt, 
aber längst nicht alle erfüllt. Unter dem Schlagwort „De-
regulierung“ oder „Bürokratieabbau“ sollten die Betrie-
be von zu vielen Vorschriften entlastet, ihre Eigenverant-
wortung gestärkt und keine zu konkreten Vorgaben for-
muliert werden. Diesem Ansinnen würde niemand 
ernsthaft widersprechen wollen. Und quantitativ sind in 
der Tat Erfolge vorzuweisen. Seitens der Unfallversiche-
rung wurden in den letzten Jahren zahlreiche Vorschrif-
ten außer Kraft gesetzt. Weitere Vorschriften der Unfall-
versicherung werden im Rahmen regelmäßiger Überprü-
fungen folgen, sofern sie eine Doppelregelung darstellen; 
soweit die quantitativen Resultate des Bürokratieabbaus. 
Qualitativ stehen Staat und Unfallversicherung aller-
dings mit der Verzahnung des Arbeitsschutzrechts noch 
eine Herkulesaufgabe bevor, die mit dem gemeinsamen 
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ternehmermagazin Mittelstand des Handelblattes vom 
22. September 2008), sind die Unternehmer in Sachen 
„Deregulierung“ an dieser Stelle gespalten. Während die 
einen die neuen Freiräume begrüßen, tun sich vor allem 
KMU schwer, bestehendes Arbeitsschutzrecht auf ihre 
betrieblichen Bedürfnisse hin auszufüllen und zu über-
tragen. Es zeigt sich, dass viele kleine und mittlere Un-
ternehmen auf leicht verständliche und praxisnahe 
Handlungshilfen angewiesen sind, die bei der betriebli-
chen Umsetzung des staatlichen Rechts eine konkrete 
Unterstützung bieten. An dieser Stelle ist insbesondere 
für die Unfallversicherung ein enormes und lohnendes 
Feld entstanden, das es auf der Grundlage des erwähn-
ten Leitlinienpapiers [2] auszufüllen gilt. Insbesondere 
die Fachbereiche der DGUV sollten diese Lücke nutzen 
und den Betrieben verständliche Handlungshilfen an 
die Hand geben, da weder der Staat, noch die Normungs-
organisationen über einen vergleichbar umfangreichen 
Praxis- und Branchenbezug verfügen, wie die gesetzliche 
Unfallversicherung.

Abschließend ist die im Titel dieses Beitrags gestellte 
Frage, ob der betriebliche Arbeitsschutz ein Feld für die 
Normung ist, klar zu beantworten. Mit Ausnahme der 
oben aufgeführten und eng umgrenzten Bereiche, die 
der GDS zulässt (Normen zu Messverfahren oder zu Be-
griffsdefinitionen) sowie den beschriebenen Einzelfäl-
len, ist die Frage grundsätzlich zu verneinen. Der betrieb-
liche Arbeitsschutz ist kein Feld für die Normung!
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